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Ist die Schweizerin bevorzugt?
Ausdruck einer «verschobenen Optik» sind so-
dann die Ausführungen über die Stellung der
Frau in der Sozialversicherung (S. 27). Dem
Männerstaat wird hier volles Lob gespendet im
Hinblick auf Verhältnisse, für deren Beseiti-
gung sich die Frauenverbände seit Jahren und
Jahrzehnten erfolglos einsetzen. Womit soll
die unbemittelte Mutter ihre nach Arbeitsge-
setz Art. 5 erzwungene Erwerbslosigkeit über-
brücken ohne die längst geforderte Mutter-
Schaftsversicherung für den Verdienstausfall?
Die Schonzeit von acht (bzw. von sechs Wo-
chen mit ärztlichem Zeugnis) wird zur schwar-
zen Sorge, wenn keine Krankenversicherung
besteht und die dienstvertraglichen Verpflich-
tungen des Arbeitgebers erschöpft sind. Unter
den «aufgeschobenen Begehren» hat die sie-
bente AHV-Revision die zahlreichen Wünsche
der Frauen vertagt — sie betreffen unter an-
derem die selbständige Berechtigung der Ehe-
frau für ihren Anteil an der Ehepaar-Alters-
rente sowie die Rente der geschiedenen Frau,
zu deren Berechnung die vom Ehemann be-
zahlten Beiträge unberücksichtigt bleiben.
Schon gar kein Lobesblatt ist die Stellung der
Frau in der Krankenversicherung —

in keinem anderen Staat hat sie unter dem Titel
einer Sozialversicherung bis zu zehn Prozent
höhere Beiträge zu bezahlen als der Mann!

Angesichts der zahlreichen unerfüllten Postu-
late bietet die von der Botschaft besonders be-
tonte Sozialversicherung kein glaubhaftes Ar-
gument zu der ach! so gern gehörten These,
dass die Schweizerin bezüglich ihrer Rechts-
Stellung den Vergleich mit den politisch voll
berechtigten ausländischen Schwestern aus-
hält — gar nicht zu reden vom Bildungsnot-
stand unserer Mädchen, den mangelnden Auf-
Stiegsmöglichkeiten in den Berufen, der
schlechteren Entlohnung der Frauen für gleich-
wertige Arbeit und ihrer antiquierten Stellung
im Familienrecht!

Die Freude an dieser seit Jahren erwarteten
Botschaft ist angesichts der zahlreichen Halb-

Wahrheiten gedämpft. Möge uns die parlamen-
tarische Beratung jene Optik verschaffen, wel-
che den Tatsachen entspricht!

Dr. G. Heinzelmann

Zwei Drittel der
Schweizerinnen für das
Frauenstimmrecht

Eine Meinungsumfrage

(Luzern, 10. Febr. ag) 62 Prozent von rund tau-
send befragten Schweizer Frauen im Alter zwi-
sehen 15 und 54 Jahren waren für das Stimm-
und Wahlrecht der Frauen. Nur 31 Prozent wa-
ren dagegen, und die restlichen 7 Prozent ha-
ben noch keine Meinung. Dies ist das Ergeb-
nis einer Repräsentativumfrage des Luzerner
Marktforschungsinstitutes Scope AG, die un-
längst abgeschlossen worden ist. Befragt wur-
den insgesamt 1039 Frauen und Mädchen. Das
wissenschaftlich ermittelte Befragtenmuster
entspricht sehr genau dem sozialen Aufbau der,
gesamten schweizerischen Wohnbevölkerung
der betreffenden Geschlechts- und Alters-
gruppe.

In der deutschen Schweiz war die Mehrheit für
das Frauenstimm- und -Wahlrecht mit 54 Pro-
zent relativ knapp, während sich die Welsch-
Schweizerinnen mit 83 gegen 9 Prozent ganz
ausgeprägt für die politischen Rechte der Frau
aussprachen. Frauen über 45 Jahren waren mit
56 Prozent Ja-Stimmen eher schwächer interes-
siert als ihre jüngeren Geschlechtsgenossin-
nen, die im gesamtschweizerischen Durch-
schnitt 64 Prozent Ja-Stimmen lieferten.
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